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Die BerlinStudie

1. Entstehung und Hintergrund

Die BerlinStudie ist von einer interdisziplinären Arbeitsgruppe in einem zweijährigen diskursiven Prozeß  entwickelt und in vier öffentlichen Strategie-Workshops 1998 und 1999 diskutiert, evaluiert und korrigiert worden. Die Empfehlungen der Studie mit dem  Zeithorizont 2010 sollen helfen, zentrale Potenziale der Stadt zu entwickeln und vorhandene Defizite zu überwinden. Die Systematik der Vorschläge ist nicht deduktiv abgeleitet und nicht auf Vollständigkeit angelegt. Die BerlinStudie orientiert sich bewußt nicht an vorhandenen arbeitsteiligen Politik- und Verwaltungsstrukturen sondern betont Querbezüge und Problemverflechtungen. Damit soll einer vorschnellen Zuweisung von Themen an die vertrauten Ressorts und Fachplanungen vorgebeugt und ein Beitrag zur Überwindung  sektoraler Perspektiven, Besitzstände und Konkurrenzen geleistet werden. Die Empfehlungen sind nicht als geschlossener Aktionsplan mit einem Paket fertiger Massnahmen konzipiert, sondern als eine Art Startprogramm mit exemplarischen Projekten.

2. Aufbau der Studie 

Die Diskussion über ein Leitbild für Berlin führte zu dem Verzicht auf ein einziges, möglicherweise zu simples oder allzu selektives Bild: Stattdessen konstituieren 6 Leitbildelemente das Bild einer Stadt, die wettbewerbsfähig aus eigener Kraft, offen und sozial gerecht, ökologisch attraktiv und verantwortungsvoll ist und dabei auf die Ressourcen als Stadt des Wissens und einer Pionierfunktion als West und Ost zugleich baut und einen zivilgesellschaftlich verfassten Weg einschlägt.

Die Strategien setzen auf die Stärkung der Wissensbasis,  ein ressortübergreifendes Denken und Handeln und die Entwicklung des kooperativen Sozialstaates, der als Partner einer Bürgergesellschaft seine Verantwortung für die soziale Kohäsion einer Gesellschaft im Übergang vom Wohlfahrststaat zum Wettbewerbsstaat wahrnimmt.

Die unseres Erachtens wichtigsten Handlungsfelder sind:
· die Austauschbeziehungen der Stadt (Wissen, Kultur, Einwanderung)

· die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunft der Arbeit

· die soziale Kohäsion (soziale Aktivierung, Perspektiven für die Jugend, Sichere Stadt)

· der Metropolenraum im Gleichgewicht

3. Exemplarische Vorschläge

Ich skizziere einige Ideen und Maßnahmen, die einen unmittelbaren Bezug zu den Arbeitsfeldern des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Migration haben.

Die Anlage der Studie und ihr „Vernetzungsanspruch“ gebieten es allerdings, auf die Notwendigkeit einer „grenzüberschreitenden“ Perspektive hinzuweisen und Zielkonflikte und Spannungem zwischen einzelnen Handlungsfeldern nicht zu ignorieren.

Einwanderungsstadt

„Berlin ist faktische und erprobte Einwanderungsstadt“ (S.70). Das Thema einer aktiven Zuwanderungspolitik zur demographischen, ökonomischen und kulturellen Vitalisierung der Gesellschaft und der Stadt Berlin hat in den letzten Monaten deutliche Fortschritte gemacht.

 Die Studie fordert eine aktive Rolle Berlins bei der Entwicklung der bundesrechtlichen Rahmenbedingungen und betont die Möglichkeiten einer eigenständigen Berliner Zuwanderungspolitik im Rahmen der EU-Binnenwanderung.

Einzelne Maßnahmen: Einbürgerung, selbständige Erwerbstätigkeit ermöglichen, Bleiberecht für ausländische Hochschulabsolventen, Wissenschaftlicher Austausch mit Mittel- und Osteuropa, Internationalisierung der Verwaltung

Soziale Aktivierung

Die Krise der Arbeitsgesellschaft in einer globalen Wirtschaft, die Auflösung  traditioneller sozialer Milieus und die nachlassende Bindungskraft familialer Netze konfrontieren die Menschen mit Risiken, die vom Sozialstaat nicht mehr in gewohnter Weise aufgefangen werden können. Das Maßnahmenfeld Soziale Aktivierung basiert auf dem zivilgesellschaftlichen Ansatz einer veränderten Rolle von Bürgern und Staat und einem veränderten Blick auf die Potenziale des städtischen Lebensraums und seiner Bewohner. Die Vorschläge zur sozialen Aktivierung (empowerment) können nicht als Lückenbüßer für den Rückzug des Sozialstaates aus seiner Verantwortung dienen, sondern sind Voraussetzung für eine Aktivierung der Gestaltungsrechte einer sozial und ethnisch differenzierten Bürgerschaft und eine Modernisierung des Gemeinwesens, das vom bürokratischen Steuerungsmodell zur Selbstorganisation in offenen Systemen übergeht.

Maßnahmen zur Stärkung von Nachbarschaften finden sich bereits im Konzept „Urbane Integration“, im Quartiersmanagement sowie im Programm „Soziale Stadt“. Insbesondere das Quartiersmanagement muß seine Bewährungsprobe jedoch erst noch bestehen. Es ist zur Zeit ein bescheidener, später Stabilisierungsversuch für besonders gefährdete (?) Gebiete (Zwischen dem Wrangelkiez und dem Helmholtzplatz liegen allerdings Welten !).

Vorschläge der BerlinStudie: Netz von Stadtteilzentren fördern, Quartiersmanagement mit Präventionskonzepten verbinden, Schulen zu Nachbarschaftszentren entwickeln, differenzierte Integrationsschlüssel zur überbezirklichen Steuerung der Migrantenquoten an Schulen, Bürgerbüros zu Schnittstellen von Verwaltung und Nachbarschaften entwickeln

Sichere Stadt

Im Maßnahmenbereich Sichere Stadt geht unsere Problemanalyse davon aus, dass in Berlin ein erheblicher Handlungsbedarf besteht, der über das traditionelle Politikfeld „Innere Sicherheit“ hinausweist: So muß problemverhindernden Strategien wie auch dem Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger ein höhere Stellenwert eingeräumt werden. Eine Schlüsselrolle hat der öffentliche Raum. Er muss frei zugänglich, belebt und sozial kontrolliert sein. Eine Privatisierung der öffentlichen Räume und der Raumkontrolle ist abzulehnen.

Vorschläge: Prävention im Quartier durch systematische Zusammenführung von Maßnahmen der sozialen Stadtentwicklung mit örtlicher Prävention, Erprobung einer dienstleistungsorientierten dezentralen Polizeiarbeit (community policing) in ausgewählten Polizeiabschnitten, Bürgerbeteiligung an der Zielbildung polizeilicher Arbeit, Unterzeichnung der Charta von Rotterdam.

4. Überlegungen zur Umsetzung

Da sich die Autorengruppe mit dem Abschluss der Arbeit, d.h. der Abnahme durch die EU und den Berliner Senat aufgelöst hat, gibt es keine spezifische Infrastruktur für ihre Implementierung. Die BerlinStudie ist ein Angebot an alle Berliner Akteure und Multiplikatoren, ihre Ideen  zu prüfen, zu verwerfen oder in die Programmatik von Aktivgruppen, Parteien, Koalitionsvereinbarungen, laufenden Reformprojekten, etc. zu übernehmen und weiter zu entwickeln.

